
Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant, 
  

 

nachstehend erhalten Sie unsere Mandanteninformationen für das 
II. Quartal 2022: 

 

Dienstreisekosten steuerlich geltend machen 

Arbeitnehmer können Reisekosten als Werbungskosten steuerlich gel-
tend machen. Voraussetzung ist, dass die Kosten nicht durch den 
Arbeitgeber erstattet wurden. Wenn die Ausgaben zu einem Teil über-
nommen wurden, können Arbeitnehmer die Differenz geltend machen. 

Eckdaten wie der Anlass, die Strecke und die Reisedauer sollten schrift-
lich festgehalten werden, um die Reise gegenüber dem Finanzamt 
belegen zu können. Entsprechende Nachweise können Rechnungen, 
ein Fahrtenbuch oder Tankquittungen sein. Zu den Reisekosten zählen 
Übernachtungs- und Fahrtkosten, aber auch Nebenkosten sowie Ver-
pflegungsmehraufwendungen. Weitere Ausgaben etwa für Reise-
kleidung, Koffer oder den Verzehr aus der Minibar zählen nicht dazu. 

Arbeitgeber können nachgewiesene Fahrt-, Übernachtungs- und Reise-
nebenkosten aber auch lohnsteuerfrei ersetzen. Besonderheiten gelten 
für Fahrtkosten mit dem eigenen Pkw: Hier kann unter Nachweis der 
Gesamtkosten oder über eine Kilometerpauschale abgerechnet werden. 

 

 

 
Pauschalen für beruflich veranlasste Umzugskosten erhöhen sich 
ab 1. April 2022 

Bei beruflich veranlasstem Wohnungswechsel können Arbeitnehmer die 
Umzugskosten, z. B. für Spedition, Fahrtkosten, doppelte Mietzahlun-
gen und Maklerkosten für die Mietwohnung, als Werbungskosten 
geltend machen. Daher sollten sämtliche Belege aufbewahrt werden. 
Grundsätzlich erkennt das Finanzamt die Kosten bis zu der Höhe als 
Werbungskosten an, die nach dem Bundesumzugskostenrecht höchs-
tens als Umzugskostenvergütung gezahlt werden könnten.  

Werden höhere Beträge erklärt, kann es zu einer Prüfung durch das 
Finanzamt kommen. Kosten, die der Arbeitgeber bereits erstattet (hat), 
dürfen nicht mehr geltend gemacht werden. Aufwendungen für neue 
Möbel können steuerlich nicht berücksichtigt werden, da sie als Kosten 
der privaten Lebensführung nicht abziehbar sind. 

Über die tatsächlichen Umzugskosten hinaus können Arbeitnehmer 
Pauschalen für sonstige Umzugskosten ansetzen. Diese Pauschalen 
erhöhen sich zum 01.04.2022: Für Arbeitnehmer beträgt die Pauschale 
dann 886 Euro (bis 30.03.2022: 870 Euro), für jede weitere mit umzie-
hende Person (z. B. Ehegatte/Lebenspartner, Kinder) 590 Euro (bis 
30.03.2022: 580 Euro). Da der Tag vor dem Einladen des Umzugsguts 

maßgeblich ist, sollte ein Umzug frühestens für den 02.04.2022 geplant 
werden, um von den höheren Pauschalen zu profitieren. Auch Arbeit-
nehmer ohne Jobwechsel können von den Regelungen profitieren, 
wenn sich durch einen Umzug der Arbeitsweg um mehr als eine Stunde 
täglich verkürzt. 

 

Kinderbetreuungskosten: Sonderausgabenabzug trotz Arbeitge-
berersatzleistungen? 

Das Kind der klagenden Eheleute besuchte einen Kindergarten. Dafür 
zahlten die Eheleute Kindergartenbeiträge. Der Arbeitgeber des einen 
Elternteils zahlte zur Unterbringung und Betreuung des Kindes Leistun-
gen in Höhe der Beiträge, die steuerfrei nach dem Einkommen-
steuergesetz waren. Mit dem Finanzamt entstand Streit darüber, ob die 
Kindergartenbeiträge als Sonderausgaben geltend gemacht werden 
können.  

Der Bundesfinanzhof entschied, dass Kinderbetreuungskosten seit dem 
Veranlagungszeitraum 2012 als Sonderausgaben und nicht als Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben zu behandeln sind. Wenn ein 
Arbeitgeber steuerfreie Leistungen zur vorschulischen Kinderbetreuung 
erbringe, sei der Sonderausgabenabzug in Höhe dieser Leistungen zu 
kürzen, denn der Abzug von Sonderausgaben setze Aufwendungen vor-
aus, durch die der Steuerpflichtige tatsächlich und endgültig wirtschaft-
lich belastet werde. 

 

Billigkeitsregelungen: Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung 
der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 17.03.2022 ein "Schreiben" 
zur Anerkennung gesamtgesellschaftlichen Engagements im Zusam-
menhang mit dem Krieg in der Ukraine erlassen. Die Regelungen gelten 
für Maßnahmen, die vom 24.02.2022 bis zum 31.12.2022 durchgeführt 
werden.  

Das BMF hat Billigkeitsregelungen zu folgenden Punkten erlassen: 

 Spendennachweis: statt einer Zuwendungsbestätigung 
genügt der Zahlungsnachweis. 

 Spendenaktionen: Maßnahmen zur Unterstützung der vom 
Krieg in der Ukraine Geschädigten sowie die vorübergehende 
Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, inte-
ressant für gemeinnützige Vereine mit abweichenden 
Satzungszwecken. Die entsprechenden Hilfeleistungen sind 
dem Zweckbetrieb i. S. d. § 65 AO zuzuordnen. 

 Steuerliche Behandlung von Zuwendungen aus dem 
Betriebsvermögen: Sponsoring-Aufwand als Betriebsaus-
gabe abzugsfähig, wenn darauf öffentlichkeitswirksam hin-
gewiesen wird. 

 Arbeitslohnspenden: Verzicht auf Aufsichtsratsvergütungen - 
der Verzicht auf Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns oder 
der AR-Vergütung bleibt unter bestimmten Voraussetzungen 
steuerfrei. 

 Umsatzsteuer: die Überlassungen von Sachmitteln, Räumen 
sowie von Personal ist steuerbefreit. Der Vorsteuerabzug bei 
einhergehenden Nutzungsänderungen bleibt unter bestimm-
ten Voraussetzungen bestehen. 

 Unentgeltliche Überlassung von Wohnraum: interessant für 
private Unternehmen mit Unterkünften (Hotel-, Ferienzim-
mer), die Überlassung ist unter bestimmten Voraussetzungen 
steuerbefreit. 

 Steuerbefreiung nach § 13 ErbStG auf etwaige Schenkungen.  

 
Die Aufzählung erläutert lediglich in Stichworten. Das Schreiben 
erläutert die genannten Punkte ausführlich. 

Das BMF hat zudem am 01.04.2022 zwei weitere Erlasse zur Unterbrin-
gung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine veröffentlicht. 

Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine durch Vermie-
tungsgenossenschaften und Vermietungsvereine im Sinne des § 5 
Absatz 1 Nummer 10 KStG 

Gleichlautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder zu 
Billigkeitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung von 
Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine bei der Anwendung der erweiterten 
Kürzung nach § 9 Nummer 1 Satz 2 ff. Gewerbesteuergesetz (GewStG) 

 

Zur Besteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung von Kryp-
towährungen 

Gewinne, die aus der Veräußerung von Kryptowährungen erzielt wer-
den, sind bei Vorliegen eines privaten Veräußerungsgeschäfts 
einkommensteuerpflichtig. So entschied das Finanzgericht Köln im 
nachfolgenden Fall. 

 

Der Kläger verfügte zu Beginn des Jahres 2017 über zuvor erworbene 
Bitcoins. Diese tauschte er im Januar 2017 zunächst in Ethereum-Ein-
heiten und die Ethereum-Einheiten im Juni 2017 in Monero-Einheiten. 
Ende des Jahres 2017 tauschte er seine Monero-Einheiten teilweise 
wieder in Bitcoins und veräußerte diese noch im gleichen Jahr. Für die 
Abwicklung der Geschäfte hatte der Kläger über digitale Handelsplatt-
formen entweder Kaufverträge mit Anbietern bestimmter Kryptowerte zu 
aktuellen Kursen oder Tauschverträge, bei denen er eigene Kryptowerte 
als Gegenleistung eingesetzt hat, geschlossen. Der Kläger erklärte den 
aus der Veräußerung erzielten Gewinn von rund 3,4 Mio. Euro in seiner 
Einkommensteuererklärung 2017 als Einkünfte aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften. Das Finanzamt setzte die Einkommensteuer 
erklärungsgemäß fest. Der Kläger legte daraufhin Einspruch ein. Zur 
Begründung führte er im Wesentlichen aus, dass bei der Besteuerung 
von Veräußerungsgewinnen aus Kryptowährungen ein strukturelles 
Vollzugsdefizit bestehe und ein Verstoß gegen den Bestimmtheitsgrund-
satz vorliege. Daher dürften diese Gewinne nicht besteuert werden. Im 
Übrigen fehle es bei Kryptowährungen an der erforderlichen Veräuße-
rung eines "Wirtschaftsguts". Das Finanzgericht Köln wies die Klage ab. 

Erstattung von Parkgebühren an Arbeitnehmer als Arbeitslohn 

Die Erstattung von Parkgebühren an Arbeitnehmer führt bei diesen zu 
Arbeitslohn, wenn die Kosten bereits mit der gesetzlichen Entfernungs-
pauschale abgegolten sind.  

Auch wenn die Erstattung von Parkkosten bei fehlenden kostenlosen 
Parkmöglichkeiten ein pünktliches Erscheinen der Beschäftigten am 
Arbeitsplatz und damit einen reibungslosen Betriebsablauf begünstigen, 
erfolgt die Übernahme der Parkkosten dennoch nicht im überwiegend 
eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers, sondern immer auch im 
Interesse der Arbeitnehmer, die diese Kosten anderenfalls zu tragen 
hätten. So entschied das Niedersächsische Finanzgericht. 

 

Kürzere Abschreibungsdauer für technische Ausstattung bei PC 
und Co. 

Computerhardware und Software sind wie alle anderen abnutzbaren 
Wirtschaftsgüter zwar über die Nutzungsdauer abzuschreiben. Jedoch 
hat das Bundesfinanzministerium (BMF) 2021 ein Schreiben veröffent-
licht, nach dem eine einjährige Nutzungsdauer für Hard- und Software 
zugrunde gelegt werden kann. Nun hat das BMF sein Schreiben aus 
dem Jahr 2021 aktualisiert. Es hält zwar am grundsätzlichen Ansatz 
einer einjährigen Nutzungsdauer fest, aber stellt auch fest, dass die 
darauf beruhende Abschreibung weder eine besondere Form der 
Abschreibung noch eine neue Abschreibungsmethode ist und dass es 
sich auch nicht um eine Sofortabschreibung wie bei geringwertigen Wirt-
schaftsgütern handelt. Außerdem stellt das BMF u. a. klar, dass der 
Steuerpflichtige von der Annahme einer einjährigen Nutzungsdauer 
auch abweichen kann. 

Aus dem Hinweis des BMF, dass es sich nicht um eine Sofortabschrei-
bung handelt, folgt, dass die Soft- und Hardware kein geringwertiges 
Wirtschaftsgut ist und auch nicht als solche bilanziert werden darf, wenn 
die Soft- und Hardware die Betragsgrenze von 800 Euro für geringwer-
tige Wirtschaftsgüter überschreitet. Auch bei einer grundsätzlich 
anzunehmenden Nutzungsdauer von einem Jahr gilt, dass  

 die Abschreibung im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstel-
lung bzw. bei Fertigstellung der Soft- und Hardware beginnt,  

 die Wirtschaftsgüter in das Bestandsverzeichnis für das Anla-
gevermögen aufzunehmen sind,  

 der Steuerpflichtige von dieser Annahme auch abweichen 
kann und  

 die Anwendung anderer Abschreibungsmethoden möglich ist.  

Das BMF beanstandet es nicht, wenn die Abschreibung auf der Grund-
lage einer einjährigen Nutzungsdauer im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung in voller Höhe vorgenommen wird. Die Regelung findet auch 
für sog. Überschusseinkünfte (z. B. Vermietungseinkünfte oder Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit) Anwendung. 

 

http://www.quattek.de/mandanteninfo
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-03-17-Stl-Massnahmen-Unterstuetzung-Ukraine-Geschaedigte.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Pendlerpauschale auch bei Fahrgemeinschaften geltend machen 

Wer auf dem Weg zur Arbeit an einer Fahrgemeinschaft teilnimmt, kann 
mit Hilfe der Pendlerpauschale steuerliche Vorteile nutzen. Dies gilt 
unabhängig davon, ob man das Kfz selbst fährt. Allerdings ist es sinn-
voll, sich innerhalb von Fahrgemeinschaften mit dem Fahren 
abzuwechseln, denn Mitfahrer dürfen nur maximal 4.500 Euro Fahrtkos-
ten im Jahr von der Steuer absetzen. Fahrerinnen und Fahrer dagegen, 
die ihr eigenes Auto nutzen, können die Pendlerpauschale ohne Ein-
schränkung absetzen. 

Das Finanzamt akzeptiert als Berechnungsgrundlage für die Kilometer 
nur den kürzesten Weg von der eigenen Wohnung zur Arbeit. Ein 
Umweg wird nur anerkannt, wenn er verkehrsgünstiger ist und man 
dadurch Zeit spart. Auch Eheleute und Lebenspartner können ihre 
Fahrtkosten mit der Pendlerpauschale jeweils einzeln absetzen, wenn 
sie gemeinsam zur Arbeit fahren. 

 

Renovierungskosten als vorweggenommene Werbungskosten 

Renovierungskosten, die nach dem tatsächlichen Auszug des Mieters 
getätigt werden, können grundsätzlich als (vorweggenommene) Wer-
bungskosten abgezogen werden, wenn sie im Hinblick auf eine vom 
Steuerpflichtigen beabsichtigte Anschlussvermietung getätigt werden. 
So entschied das Finanzgericht Hamburg. 

Wenn die Vermietungsabsicht im Zeitpunkt der Renovierung nicht fort-
bestehe bzw. sie nicht vom Steuerpflichtigen hinreichend nachgewiesen 
sei und er das Objekt künftig zu eigenen Wohnzwecken nutze, komme 
regelmäßig ein Abzug als nachträgliche Werbungskosten nicht in 
Betracht. Bei wertender Gesamtschau fehle es regelmäßig an einem 
Veranlassungszusammenhang zur beendeten Vermietung. Die kausale 
Mitverursachung durch Abnutzung des Mietobjekts durch den vormali-
gen Mieter werde bei wertender Betrachtung vollständig von der 
Tatsache überlagert, dass der Renovierungsaufwand vornehmlich dazu 
diene, das Mietobjekt zukünftig selbst nutzen zu können. 

 

Wann und warum erfolgt eine Gewerbesteuerzerlegung? 

Die von den gewerblichen Betrieben zu leistende Gewerbesteuer steht 
den Städten und Gemeinden zu. Jede Gemeinde kann die Höhe des 
Steuersatzes für diese Steuer selbst bestimmen. Dieser Steuersatz (= 
Hebesatz) auf den vom Finanzamt festgestellten Gewerbesteuermess-
betrag beträgt 200 % (Minimum) bis z. Zt. 580 %. Der tatsächlich 
niedrigste Satz für Städte ab 80.000 Einwohner liegt bei 250 % (Lever-
kusen) und der Höchstsatz wird in Mülheim a. d. Ruhr verlangt (DATEV 
Tabellen und Informationen 2021). Der Durchschnitt der Hebesätze liegt 
bei rd. 450 %.  

Im Gewerbesteuergesetz sind dafür folgende Regelungen enthalten: 

 Besteht in der Gemeinde die einzige Betriebsstätte des 
Unternehmens, erhält diese Gemeinde die Steuer. 

 Hat das Unternehmen dagegen mehrere Betriebsstätten, 
dann wird der Gewerbesteuermessbetrag auf die unter-
schiedlichen Orte aufgeteilt (in der Gesetzessprache: zerlegt). 
Das gleiche erfolgt für eine Betriebsstätte, die sich über das 
Gebiet mehrerer Gemeinden erstreckt. 

 Maßstab für diese Zerlegung sind die in der jeweiligen 
Gemeinde an die dort beschäftigten Arbeitnehmer gezahlten 
Arbeitslöhne. 

Als Betriebsstätte ist jede feste Einrichtung anzusehen, die dem Unter-
nehmen dient (§ 12 AO). Dazu zählen aber auch Baustellen oder 
Montagen, die in einer Gemeinde länger als sechs Monate andauern. 

Die Arbeitslöhne je Betriebsstätte sind für die Zerlegung noch wie folgt 
zu korrigieren: 

 Beträge über 50.000 Euro jährlich und Gewinntantiemen 
rechnen nicht zum Arbeitslohn 

 Vergütungen an Auszubildende aller Art zählen ebenfalls 
nicht zum Arbeitslohn 

 Die Tätigkeit der mitarbeitenden Unternehmer (bzw. Mitunter-
nehmer) ist mit jährlich 25.000 Euro anzusetzen und ggf. auf 
die verschiedenen Betriebsstätten nach den Tätigkeitszeiten 
aufzuteilen. 

Diese Zerlegung ist auf der Grundlage der Angaben des Unternehmens 
in einer Erklärung vom Finanzamt des Sitzes der Geschäftsleitung vor-
zunehmen. Ergibt sich aufgrund der Zerlegung für eine Gemeinde ein 
Kleinbetrag von bis zu 10 Euro, wird diese Gemeinde an der Zerlegung 
nicht berücksichtigt, dieser Anteil wird der Geschäftsleitungsgemeinde 
zugeschlagen. Nach Durchführung der Zerlegung durch das Finanzamt 
der Geschäftsleitung bekommt das Unternehmen darüber einen 
Bescheid und die jeweiligen Gemeinden werden über ihren Anteil am 
Messbetrag informiert. Erst auf dieser Grundlage kann die Gemeinde 
dann die Gewerbesteuer festsetzen. 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, mit den besten Grüßen 

 

J. Hollstein R. Haever F. Güntzler J.-K. Vietor 

T. Kumpe M. Engel L. Becker J. Förster 
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